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MARKT NANDLSTADT 
(HALLERTAU) 

Landkreis Freising 

  
 

 

Niederschrift 
über die 

Sitzung des Marktgemeinderates 

 

Datum: 11. Februar 2021 

Uhrzeit: 19:30 Uhr - 20:41 Uhr 

Ort: in der ehemaligen Turnhalle der Grund- und Mittelschule 

Vorsitzende/r: Gerhard Betz 

Schriftführer/in: Michael Reithmeier 

____________________________________________________________________________ 

Teilnehmer: 

1. Bürgermeister Betz Gerhard   
Marktgemeinderat Buchberger Michael   
Marktgemeinderat Forster Martin   
Marktgemeinderat Klier Rainer   
Marktgemeinderat Krojer Reinhard   
Marktgemeinderat Kronthaler Jürgen   
Marktgemeinderat Kühner Sebastian   
Marktgemeinderat Löffler Sebastian   
Marktgemeinderat Mayer Franz   
Marktgemeinderat Mörwald Alexander   
Marktgemeinderat Nocker Patrick   
Marktgemeinderätin Rauscher Maria   
Marktgemeinderätin Schillinger Regina   
Marktgemeinderat Schranner Michael   
Marktgemeinderat Schönegge Erhard  ab TOP 3  
Marktgemeinderat Selmayer Andreas   
Marktgemeinderat Stöckeler Bernd   
Marktgemeinderätin Thiermann-Mayrhofer Sibylle   
Marktgemeinderat Unger Sebastian   
Marktgemeinderat Urbaneck Robert   

 
 
Entschuldigt: 
Marktgemeinderat Bogner Thomas   
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TOP Tagesordnung öffentliche Sitzung 

 

1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 17.12.2020 

2. Bekanntgaben von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 

3. Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung 
der Gehbahnen im Winter (Reinigungs- und Sicherungsverordnung) 

4. Widmung von Straßen und Wegen im Baugebiet "Nord-West II" 

5. Aufstellung eines Bebauungsplanes "Korbinianstraße" - Satzungsbeschluss 

6. Teilräumliches Entwicklungskonzept "Bürgerpark am Waldbad" 

7. Antrag auf Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächen-Anlage auf den Flur-Nrn. 1195 und 
1196 der Gemarkung Airischwand 

8. Bekanntgaben und Anfragen  
 

TOP Öffentliche Sitzung 

Der Vorsitzende eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Be-
schlussfähigkeit fest. 

Mit der vorgelegten Tagesordnung besteht Einverständnis. 

 

1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 17.12.2020 

 
Gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 17.12.2020 werden seitens des Marktgemein-
derates keine Einwendungen erhoben, somit gilt diese als genehmigt. 
 
 

2. Bekanntgaben von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 

 
In der nichtöffentlichen Sitzung vom 17.12.2020 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Der Auftrag zum Ausbau der Rothmarstraße wurde an die Firma R. Schulz GmbH & Co. KG, Hall-
bergmoos, zu einer Bruttoangebotssumme von 266.758,14 € vergeben. 
 
Der Auftrag für die Sanierung des Räumers im Rahmen der Ertüchtigung der Kläranlage wurde an 
die Firma Windhoff Wassertechnik GmbH, Neuenkirchen, zu einer Bruttoangebotssumme von 
116.496,19 € vergeben. 
 
Der Auftrag für die Leistungsphase 1 bis 4 zur Planung der Errichtung einer PV-Anlage in der Klär-
anlage wurde an die Firma Hofmann Planung und Entwicklung GmbH, Johanniskirchen, mit einer 
Bruttoangebotssumme von 8.704,85 € vergeben. Der Ausschuss für Umwelt, Energie und Digitali-
sierung soll die Planungen von Beginn an begleiten. 
 
 

3. Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung 
der Gehbahnen im Winter (Reinigungs- und Sicherungsverordnung) 

 
Mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 21.11.2019 wurde die Reinigungs- und Sicherungsver-
ordnung aufgrund des Musters des Bayerischen Gemeindetags neu erlassen. 
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Der Bayerische Landtag hat am 2. Dezember 2020 im Rahmen des Gesetzes zur Anpassung bay-
erischer Vorschriften an die Transformation der Bundesfernstraßenverwaltung (Drs. 18/11768) u. a. 
auch eine Änderung des Art. 51 Abs. 5 Satz 1 BayStrWG beschlossen. Diese Bestimmung ermög-
licht es den Gemeinden, den Winterdienst für die Gehbahnen auf die Anlieger zu übertragen. Eine 
Gesetzesänderung war notwendig geworden, weil der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
(BayVGH) in einem Beschluss vom 17.02.2020 – 8 ZB 19.2020 überraschend entschieden hatte, 
dass Art. 51 Abs. 5 Satz 1 BayStrWG keine Übertragung der Winterdienstpflichten an solchen öf-
fentlichen Straßen ermögliche, die nur einem Fußgängerverkehr oder einem Fußgänger- und Rad-
verkehr dienen, also nicht Teil einer Ortsstraße (Art. 46 Nr. 2 BayStrWG) sind. Um die Übertragung 
dieser Pflichten (wieder) in rechtlich zulässiger Weise zu ermöglichen, hat der Bayerische Gemein-
detag unverzüglich über die Staatsregierung eine entsprechende Gesetzesänderung des Art. 51 
Abs. 5 Satz 1 BayStrWG initiiert, die nun am 1. Januar 2021 in Kraft tritt. Ab diesem Zeitpunkt können 
die Anlieger (und gegebenenfalls Hinterlieger) durch eine gemeindliche (Reinigungs- und) Siche-
rungsverordnung zum Winterdienst für sonstige öffentliche Straßen, insbesondere beschränkt-öf-
fentliche Wege i. S. v. Art. 53 Nr. 2 BayStrWG, wie oben dargestellt (also Fußgängerzonen, selb-
ständige Gehwege und selbständige Geh- und Radwege), wirksam herangezogen werden. 
 
Der Bayerische Gemeindetag empfiehlt nun, die Rechtsverordnung aufgrund der geänderten Er-
mächtigungsgrundlage neu zu erlassen. Es bestünden Zweifel, ob das nachträgliche Inkrafttreten 
einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage (hier: Art. 51 Abs. 5 Satz 1 in seiner neuen Fassung ab 
1.1.2021) eine Rechtsverordnung heilen kann, die zuvor auf eine unzureichende Grundlage gestützt 
worden ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 29.04.2010 - 2 C 77.08). 
 
Das gilt auch für die Fälle, in denen eine Gemeinde eine Verordnung nach dem (aktuellen) Muster 
des Bayerischen Gemeindetags (Stand: Oktober 2017, BayGT 2017, S. 455 ff), aber vor dem 1. 
Januar 2021 erlassen hat. 
 
Am Inhalt der Verordnung ändert sich nichts, lediglich der „Einleitungstext“ muss an die neue Rechts-
lage angepasst werden. 
 
 
Der Marktgemeinderat fasst folgenden Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat genehmigt den Entwurf der Verordnung über die Reinhaltung und Rei-
nigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter (Reinigungs- 
und Sicherungsverordnung) und beschließt diese als Verordnung. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 001/2021 

 
 

4. Widmung von Straßen und Wegen im Baugebiet "Nord-West II" 

 



 
Niederschrift zur Sitzung des Marktgemeinderates vom 11.02.2021  Seite 4 von 78 



 
Niederschrift zur Sitzung des Marktgemeinderates vom 11.02.2021  Seite 5 von 78 



 
Niederschrift zur Sitzung des Marktgemeinderates vom 11.02.2021  Seite 6 von 78 

 
 
Der Marktgemeinderat fasst folgende Beschlüsse: 
 
 
Die im Rahmen der Erschließung ausgebaute Teilstrecke des öffentlichen Feld- und Waldwe-
ges Bergnerfeld-Weg II wird gem. Art. 7 BayStrWG i. V. m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG zur Ots-
straße Am Bergnerfeld aufgestuft. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 002/2021 

 
 
Der Verbreiterungsanbau der Straße Am Bergnerfeld wird gem. Art. 6 BayStrWG i. V. m. Art. 
46 Nr. 2 BayStrWG als Ortsstraße gewidmet. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 003/2021 

 
 
Die Verlängerungsstrecke der Straße Am Bergnerfeld wird gem. Art. 6 BayStrWG i. V. m. Art. 
46 Nr. 2 BayStrWG als Ortsstraße gewidmet. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 004/2021 
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Der Marktgemeinderat fasst folgenden Beschluss: 
 
Der Feldweg im Baugebiet Nord-West II wird gem. Art. 6 BayStrWG i. V. m. Art. 53 Nr. 1            
BayStrWG als öffentlicher Feld- und Waldweg (nicht ausgebaut) gewidmet. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 005/2021 
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Der Marktgemeinderat fasst folgenden Beschluss: 
 
Der Gehweg im Baugebiet Nord-West II wird gem. Art. 6 BayStrWG i. V. m. Art. 53 Nr. 2            
BayStrWG als beschränkt-öffentlicher Weg (selbständiger Gehweg) gewidmet. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 006/2021 
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Die Judith-von-Bayern-Straße wird gem. Art. 6 BayStrWG i. V. m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG als 
Ortsstraße gewidmet. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 007/2021 
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Die Maria-Graßl-Straße wird gem. Art. 6 BayStrWG i. V. m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG als Orts-
straße gewidmet. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 008/2021 

 
 



 
Niederschrift zur Sitzung des Marktgemeinderates vom 11.02.2021  Seite 15 von 78 



 
Niederschrift zur Sitzung des Marktgemeinderates vom 11.02.2021  Seite 16 von 78 

 
 
 
Die Ottilia-Asperger-Straße wird gem. Art. 6 BayStrWG i. V. m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG als 
Ortsstraße gewidmet. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 009/2021 
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Die Ria-Burkei-Straße wird gem. Art. 6 BayStrWG i. V. m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG als Ortsstraße 
gewidmet. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 010/2021 
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Die Rosina-Tafelmaier-Straße wird gem. Art. 6 BayStrWG i. V. m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG als 
Ortsstraße gewidmet. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 011/2021 
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Die Schwester-Damiana-Straße wird gem. Art. 6 BayStrWG i. V. m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG als 
Ortsstraße gewidmet. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 012/2021 
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Die Schwester-Theotima-Straße wird gem. Art. 6 BayStrWG i. V. m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG als 
Ortsstraße gewidmet. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 013/2021 
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Die Ursula-von-Taufkirchen-Straße wird gem. Art. 6 BayStrWG i. V. m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG 
als Ortsstraße gewidmet. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 014/2021 

 
 

5. Aufstellung eines Bebauungsplanes "Korbinianstraße" - Satzungsbeschluss 

 

 
 
Marktrat Stöckeler äußert Bedenken bzgl. einiger Regelungen des Bebauungsplans. So nennt er 
u.a. die Begrünung der Flachdächer, welche regelmäßig gepflegt werden müsse und dies mit Risi-
ken im Hinblick auf die Absturzsicherung verbunden sei. Auch führt er die integrierten Solarpanels 
an, deren Definition sich ihm nicht erschließe.  
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Marktrat Schranner verweist auf die max. bis zu einer Höhe von 1,20 m zulässigen Einfriedungen 
und verweist auf die Problematik im Baugebiet „Kollerhölzl“. 
 
GL Reithmeier verweist darauf, dass sämtliche Verfahrensschritte abgeschlossen seien und bei in-
haltlichen Änderungen sämtliche kostspielige Schritte zur Auslegung sowie zur Behörden- und Trä-
gerbeteiligung erneut durchgeführt werden müssten. 
 
Marktrat Schönegge erachtet die überwiegenden Regelungen bei einem so kleinen Baugebiet mit 
enger Bebauung für sinnvoll, bittet jedoch die aufgeworfenen Themen bei künftigen Bauleitplanun-
gen zu berücksichtigen. 
 
 
Abschließend fasst der Marktgemeinderat folgenden Beschluss: 
 
Der vorliegende Entwurf des Bebauungsplans „Korbinianstraße“ vom 29.01.2021 wird mit 
Begründung und sämtlichen Anlagen gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 

Abstimmungsergebnis: 18 : 2      Beschluss-Nr. 015/2021 

 
 

6. Teilräumliches Entwicklungskonzept "Bürgerpark am Waldbad" 
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GL Reithmeier verweist darauf, dass man noch einige redaktionelle Änderungen vornehmen werde, 
die jedoch inhaltlich keine Veränderungen bringen würden. 
 
 
Der Marktgemeinderat fasst folgenden Beschluss: 
 
Mit dem vorliegenden teilräumlichen Entwicklungskonzept besteht Einverständnis. Dieses 
soll der Regierung von Oberbayern zur Genehmigung vorgelegt werden. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 016/2021 

 
 

7. Antrag auf Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächen-Anlage auf den Flur-Nrn. 1195 und 
1196 der Gemarkung Airischwand 

 
Mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 17.12.2009 wurden im Rahmen einer Grundsatzent-
scheidung über Regularien für Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen u. a. folgende Regelungen getrof-
fen: 
 
1. Die Gesamtfläche für Freiflächenanlagen, welche im Gemeindegebiet Nandlstadt errichtet wer-

den dürfen, soll 15 ha nicht überschreiben. 
2. Die einzelne Freifläche soll dabei pro Vorhaben 2 ha nicht überschreiten. 
3. Der Rückbau der Anlage soll durch eine Art Rückbaubürgschaft gesichert werden, wobei die In-

flationsrate Berücksichtigung findet. Eine Rückbauverpflichtung innerhalb eines Jahres nach 
Ende des Betriebes soll ebenfalls geregelt werden. 
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4. Zur Sicherung des Betriebssitzes der Anlage im Gemeindegebiet soll die Gemeinde sich mit dem 
kleinstmöglichen Anteil (mindestens 1 ‰) an der Anlage beteiligen. Dies soll der Mitbestimmung 
und Sicherung der Gewerbesteuereinnahmen im Gemeindegebiet dienen. In einem Vertrag soll 
dann die Regelung aufgenommen werden, dass die Verlegung des Betriebssitzes nur mit der 
einstimmigen Zustimmung der Gesellschafter möglich ist. 

5. Die Beeinträchtigung der Umwelt und des Landschaftsbildes soll als besonderes Entscheidungs-
kriterium herangezogen werden. 

 
Aufgrund eines Antrags der Firma OneSolar Int. GmbH auf Errichtung einer PV-Freiflächen-Anlage 
auf einer Teilfläche von ca. 4 ha der Flur-Nr. 1197 der Gemarkung Airischwand beschloss der Markt-
gemeinderat am 18.09.2019, von der Beschränkung auf 2 ha je Vorhaben im Einzelfall durch Be-
schluss abweichen zu können. In der Sitzung vom 07.10.2019 beschloss der Marktgemeinderat 
dann die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für dieses Vorhaben wie auch die 
Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich Airischwand. 
 
Auch für die Errichtung einer PV-Freiflächen-Anlage auf einem Teilstück von 4,4 ha der Flur-Nr. 
1192 der Gemarkung Airischwand wurde seitens des Marktgemeinderates mit Beschluss vom 
28.05.2020 die Zustimmung erteilt.  
 
Aus Sicht der Verwaltung ist auch das nunmehr beantragte Vorhaben zu begrüßen. So spricht nichts 
gegen eine Genehmigung des Vorhabens mit anschließender Erweiterung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans und entsprechende Aufnahme in den Flächennutzungsplan für den Bereich Ai-
rischwand. 
 
 
Der Marktgemeinderat fasst folgenden Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat befürwortet das Vorhaben und genehmigt eine Abweichung der Anla-
gengröße im Hinblick auf den Beschluss vom 17.12.2009. 
Der mit Aufstellungsbeschluss vom 17.10.2019 geplante vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Huberhof Airischwand“ für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage (Solarpark) 
wird um eine Teilfläche der Flur-Nr. 1192 der Gemarkung Airischwand sowie die Flur-Num-
mern 1195 und 1196 erweitert. 
Zudem wird auch die am 17.10.2019 beschlossene erforderliche 1. Änderung des neuen Flä-
chennutzungsplanes für den Teilbereich Airischwand um eine Teilfläche der Flur-Nr. 1192 
sowie die Flurnummern 1195 und 1196 der Gemarkung Airischwand erweitert. 
Sämtliche damit verbundenen Kosten sind vom Antragsteller bzw. den Antragstellern zu tra-
gen. 
 

Abstimmungsergebnis: 20 : 0      Beschluss-Nr. 017/2021 

 
 

8. Bekanntgaben und Anfragen  

 
Der Vorsitzende informiert darüber, dass derzeit eine Bürger-App in Bearbeitung sei. Des Weiteren 
berichtet er, dass aufgrund der nicht durchführbaren Bürgerversammlung sämtliche relevanten Da-
ten und Informationen in eine Präsentation für die Bürgerinnen und Bürger zusammengefasst und 
auf der Homepage des Marktes bereitgestellt wurden. Zudem sei die Standortvereinbarung für das 
BayernWLAN unterzeichnet worden. 
Marktrat Klier berichtet von Anfragen einiger Erwerber der Grundstücke im Baugebiet „Nord-West 
II“ bzgl. eines möglichen Fußgängerüberwegs über die Mainburger Straße auf Höhe des REWE-
Marktes. Auch bittet er um Klärung, warum das Ortsschild noch nicht versetzt worden sei. 
 
 
Ende der öffentlichen Sitzung:  20:02 Uhr 


